Musterbrief: Meldung einer Karenz § 2 VKG (Vater) 






Vorname Nachname
Straße

 PLZ Ort









Ort, Datum

EINSCHREIBEN

Name der Firma
Straße
PLZ Ort

Betrifft: Meldung einer Karenz

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin bei Ihnen seit ........................................ als  ..................................................... beschäftigt.
Die Geburt meines Kindes erfolgte am .................................. , die Schutzfrist nach der Geburt

endet am ................................ . 
Da die Mutter des Kindes (in dieser Zeit) keine Karenz beansprucht, teile ich Ihnen mit, dass ich eine Karenz bis zum ........................................ in Anspruch nehme.
Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

........................................

Unterschrift
Information für Väter:
Eine Karenz ist ein einseitig gestaltbarer Rechtsanspruch. Die Karenz ist vom Vater innerhalb

8 Wochen nach der Geburt bekannt zu geben, wenn sie unmittelbar an diese anschließen soll,

bzw. wenn die Mutter keinen Anspruch auf Karenz hat. Der Vater des Kindes kann eine

Karenz nur beanspruchen, wenn nicht auch die Mutter des Kindes in derselben Zeit in Karenz

ist.

Die Karenz muss mindestens 2 Monate dauern und kann max. bis zum 2. Geburtstag des

Kindes beansprucht werden. Die Arbeit ist daher spätestens am 2. Geburtstag wieder

aufzunehmen! Wurde die Maximaldauer nicht beantragt, kann längstens 3 Monate (bei einer 2- monatigen Karenz 2 Monate) vor dem Ablauf ein Mal eine Verlängerung bekannt gegeben werden. Eine einseitige Verkürzung ist nicht möglich, sie kann nur im Einvernehmen vereinbart werden. Von einer Meldung vor der Geburt des Kindes ist abzuraten, da der Kündigungsschutz des Vaters frühestens mit dem Tag der Geburt zu laufen beginnt.

Bei Teilung der Karenz mit der Mutter des Kindes kann diese auch später beginnen. Väter haben den Dienstgeber spätestens 8 Wochen nach der Geburt über Beginn und Dauer der Karenz zu informieren, wenn sie im Anschluss an die Schutzfrist Karenz in Anspruch nehmen.

Dauert die Karenz der Mutter im Anschluss an die Schutzfrist nur zwei Monate, müssen Väter die Karenz im Anschluss an die Karenz der Mutter frühestens nach der Geburt des Kindes, spätestens jedoch bis zum Ende der Schutzfrist der Mutter dem Arbeitgeber melden.

Bei einer späteren Inanspruchnahme sollte die Meldung soll keinesfalls früher als 4 Monate vor dem gewünschten Antritt erfolgen, da der Kündigungsschutz des Vaters bei späterem Antritt der Karenz erst frühestens 4 Monate vor dem Antritt zu laufen beginnt. (Bei Teilung der Karenz zwischen den Eltern siehe Muster M 5)

Hat die Mutter keinen Anspruch auf Karenz, weil sie z.B. selbständig erwerbstätig ist, muss der

Vater eine Karenz unabhängig vom Antritt, immer innerhalb von 8 Wochen nach der Geburt

melden.

Während einer arbeitsrechtlichen Karenz kann nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze (€ 366,33)

gearbeitet werden. Für max. 13 Wochen im Kalenderjahr darf diese Grenze auch überschritten

werden. Soll die Arbeit bei einem anderen/einer anderen Arbeitgeber/-in aufgenommen

werden, ist vorher der Arbeitsvertrag auf Nebenbeschäftigungsverbote zu überprüfen, da diese

auch während der Karenz ihre Wirkung behalten.

Für ein Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei einem/einer anderen Arbeitgeber/-in
ist jedenfalls die Zustimmung des Betriebes nötig, bei dem die Karenz gemeldet wurde.

